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Patientenverfügung

Das Thema Vorsorge für den Fall des Falles ist 
ein sehr sensibles und gerne auf die lange Bank 
geschobenes Thema. Wer beschäftigt sich 
schon gerne mit Krankheit, Gebrechen und Tod.

Zwar ist die moderne Apparate-Medizin oft ein 
Segen, manchmal aber auch ein Fluch. Ist sie 
doch in der Lage, einen Menschen über Monate 
oder Jahre hinweg künstlich am Leben zu erhal-
ten. Ärzte erhalten Leben aus ethischen wie 
auch aus strafrechtlichen Gründen (Tötung 
durch Unterlassen), einzig leidensmindernde 
Medikation mit lebensverkürzender Nebenwir-
kung kann bei Sterbenden zulässig sein, so die 
Deutsche Bundesärztekammer seit 1998. Eine 
bewusste Entscheidung zum vorzeitigen Ster-
ben in bestimmten Situationen (z.B. beim 
Wachkoma) oder auch das Verbot bestimmter 
medizinisch angezeigter Maßnahmen bzw. ganz 
allgemein die Einwilligung oder die Untersagung 
von Untersuchungen, Behandlungen und ärztli-
chen Eingriffen kann über eine Patientenverfü-
gung geregelt werden.

Neu seit 1.09.2009 ist, dass mit dem dritten 
Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts fünf 
Paragraphen geändert bzw. neu eingefügt wur-
den, drei davon ins Bürgerliche Gesetzbuch. 
Diese regeln nun konkret, was eine Patienten-
verfügung ist, wer diese gegenüber dem Arzt 
durchsetzt und wobei eine Genehmigung der 
neuen Betreuungsgerichte (Abteilung der 
Amtsgerichte) erforderlich ist.

Falls Sie noch nicht volljährig sind, brauchen Sie 
aber nicht weiter zu lesen, da eine Patienten-
verfügung dann nicht den gesetzlichen Min-
destanforderungen nach § 1901a des bürgerli-
chen Gesetzbuchs genügt.

Auch wenn Sie sich nun intensiv mit einem 
unangenehmen Thema befassen müssen: Ein 
Ankreuzformular enthält dieser Ratgeber nicht, 
sondern vielmehr nur Anhaltspunkte für Ihre 
persönliche Erklärung, wie Sie im Fall des Falles 
behandelt werden möchten. Das Risiko nach-
träglichen Setzens von „Kreuzchen“ oder das 
versehentliche Verrutschen beim Setzen der 
„Kreuzchen“ ist meiner Ansicht nach einfach zu 
hoch.

Sofern Sie bereits schwer erkrankt, aber noch 
einsichtsfähig sind, wird eine situationsbezoge-
ne Patientenverfügung empfohlen. Wenden Sie 
sich in diesem Fall an Ihren Arzt oder einen 
Vertreter der rechtsberatenden Berufe, um eine 
maßgeschneiderte Patientenverfügung für ihre 
konkrete Situation zu erstellen.

Sie sollten die Patientenverfügung regelmäßig 
erneut eigenhändig mit Ort, Datum und Unter-
schrift versehen (alle 1-2 Jahre), um darzule-
gen, dass Sie diese Verfügung immer noch 
möchten. Gegebenenfalls können Sie auch ei-
nen Zeugen mit unterschreiben lassen, der den 
Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte bestätigt.

Bedenken Sie abschließend, dass die Urkunde 
auch gefunden werden muss. Empfohlen wird 
die Anheftung an eine Vorsorgevollmacht oder 
eine Betreuungsverfügung (vgl. die anderen 
Faltblätter der Kanzlei).

Angaben im Text und im Formular ohne Gewähr. Nov 2009
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